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Die Corona-Pandemie hat der Digi-

talisierung der Justiz deutlichen Vor-

schub geleistet. Hierzu gehören nicht 

nur der elektronische Rechtsverkehr 

und die E-Akte, sondern auch die vir-

tualisierte mündliche Verhandlung. 

Fast alle Gerichte in Deutschland ver-

fügen im Jahr 2022 über die Möglich-

keit einer Teilnahme an Gerichtsver-

handlungen „im Wege der Bild- und 

Tonübertragung“, also mittels Video-

konferenz. Ein Quantensprung, denn 

2020 war diese Technik noch kaum 

verfügbar. Entsprechend unsicher sind 

Gerichte und Beteiligte noch bei der 

praktischen Umsetzung. Hier hilft der 

folgende Beitrag.

Einige Gerichte gestatten eine Videokonfe-

renz von Amts wegen oder jedenfalls auf 

Antrag großzügig. Nicht selten betonen 

Richterinnen und Richter aber, dass – auch 

zu Pandemiezeiten – die Präsenzverhand-

lung den gesetzlichen Regelfall darstellt. 

Um auch bei solchen Spruchkörpern die 

Gestattung einer Videokonferenz zu erlan-

gen, sollte der Antrag begründet werden. 

Je plausibler, evtl. zwingender, insoweit 

die Gründe sind, desto wahrscheinlicher 

ist die Gestattung. Sicher wiegen hier vor 

allem gesundheitliche Gründe besonders 

K ANZLEIPRAXIS
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VIDEOVERHANDLUNG IM ZIVILPROZESS – 
ONLINE-VERHANDLUNGEN RICHTIG 
BEANTRAGEN UND DURCHFÜHREN

schwer. Auch besonders lange Anreisen 

können aber ebenfalls ein guter Grund 

sein. Besonders überzeugend sind Gründe, 

die bei Nicht-Gestattung eine Vertagung 

erforderlich machen würden, oder anders 

nicht erreichbare Zeugen. Dies gilt insbe-

sondere in Verfahrenskonstellationen, in 

denen besondere Emotionalität oder Em-

pathie keine Rolle spielen. Dennoch sind 

einzelne Gerichte überraschend streng bei 

der Gestattung, weshalb jedenfalls nicht 

vollständig auf eine Begründung verzichtet 

werden sollte (jüngst bspw. LSG München, 

Beschluss v. 25.4.2022 – L 2 AL 62/22).

Verfahrensbeteiligte, ihre Bevollmächtig-

ten, Sachverständige sowie Zeugen und 

Zeuginnen nehmen an der Verhandlung 

im Wege der Videokonferenz von „einem 

anderen Ort“ aus Teil. Auch wenn das Ge-

setz den „anderen Ort“ nicht näher be-

schreibt, liegt auf der Hand, dass es sich 

letztlich um einen beliebigen Ort außer-

halb des Sitzungssaals handelt. Auf Tat-

bestandsebene unterliegt der Begri" also 

keiner weiteren Begrenzung. In Betracht 

kommen also bspw. die Kanzleiräume des 

Prozessbevollmächtigten, die Büro- oder 

Praxisräume des Sachverständigen oder 

die privaten Wohnräume des Klägers oder 

einer Zeugin.  

DR. HENNING MÜLLER

Dr. Henning Müller ist Direktor des So-
zialgerichts Darmstadt, Lehrbeauftrag-
ter der Philipps-Universität Marburg und 
der Hochschule Ludwigshafen. Zudem 
ist er Mitherausgeber des „jurisPK-ERV“, 
des „beckOKG-SGG“ und der Zeitschrift 
„Recht Digital“ (RDi), sowie Herausgeber 
des Blogs ervjustiz.de zum elektronischen 
Rechtsverkehr und Autor des Fachbuchs 
„e-Justice-Praxishandbuch“.

ervjustiz.de

DER ANTRAG – WANN GESTATTET 
DAS GERICHT DIE VIDEOKONFE-
RENZ?

DER „ANDERE ORT“ – WELCHES 
SETTING AUßERHALB DES GE-
RICHTSSAALS KOMMT IN BETRACHT?

https://ervjustiz.de
https://ervjustiz.de


4 // FACHINFO-MAGAZIN

Ebenfalls zumindest nicht auf Tatbestands-

seite ausgeschlossen sind Räumlichkeiten, 

die nicht den Anforderungen des Gerichts 

an die Angemessenheit oder Würde eines 

Verhandlungstermins entsprechen. Greift 

der Videokonferenzteilnehmer bzw. die 

-teilnehmerin durch die Gestaltung des an-

deren Orts die Würde des Gerichts oder 

das Persönlichkeitsrecht eines Beteiligten 

an (bspw. durch beleidigende Texte auf ei-

nem T-Shirt oder einem Plakat im Hinter-

grund des Kamerabildes), so kann das Ge-

richt mit sitzungspolizeilichen Maßnahmen 

reagieren, bspw. dem Abbruch der Verbin-

dung. Dies sollte mit der Mandantschaft 

ggf. vor der Sitzung besprochen werden.

Auch wenn hierdurch in der Praxis gar 

nicht so selten ein Grund für Erheiterung 

besteht, ist klar, dass auch die Teilnahme 

im Wege der Bild- und Tonübertragung 

Die Eignung des „anderen Ortes“ in tech-

nischer Hinsicht spielt daher auf Tatbe-

standsebene keine Rolle, kann aber in der 

Ermessensausübung des Gerichts bei der 

Gestattungsentscheidung berücksichtigt 

werden. Deshalb sollten eventuelle Nach-

fragen des Gerichts zum Ort entsprechend 

beantwortet werden. Gerade bei zeitlich 

knapper Antragstellung vor dem Termin 

emp#ehlt es sich, den anderen Ort auch 

ungefragt zu bezeichnen („Ich beabsichtige, 

von meinen Kanzleiräumen aus teilzuneh-

men.“) und die technische Eignung zu ver-

sichern („Die dort vorhandene Technik ist 

für eine Videokonferenz geeignet“). Zwar 

kann „anderer Ort“ auch eine Stelle sein, 

an der technische Probleme nach allge-

meiner Lebenserfahrung zu erwarten sind 

(bspw. im Abteil eines ICE). Dies sollte je-

doch vorab gegenüber dem Gericht o"en-

gelegt und begründet werden. 

K ANZLEIPRAXIS
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ein Auftreten „vor Gericht“ im Sinne des § 

20 BORA ist. Die Robenp!icht wird zwar 

im Allgemeinen und ganz besonders bei 

einer Teilnahme im Wege der Bild- und 

Tonübertragung äußerst unterschiedlich 

gehandhabt. Praktisch sinnvoll und daher 

ratsam ist es aber, auch am „anderen Ort“ 

eine Robe gri"bereit zu haben. Dieser Ge-

danke dürfte sich auch auf weitere For-

malien übertragen lassen; bspw. das Auf-

stehen während der Urteilsverkündigung. 

Um insoweit Peinlichkeiten zu vermeiden, 

sollten Räumlichkeiten, Kleidung im Üb-

rigen (d. h. auch unterhalb der Schreib-

tischkante) entsprechend gewählt werden. 

Soziale Medien sind mittlerweile gefüllt 

mit amüsanten Anekdoten eigener und 

fremder Fettnäpfchen einschließlich Kat-

zenbilder (Stichwort: „I‘m not a cat!“), die 

durch etwas Vorplanung vermeidbar, im 

Übrigen aber auch mit ein wenig Humor 

und Nachsicht von allen Seiten hinzuneh-

men sein dürften.

KANN ICH IN MEINEM BERUF 
SCHNELL DURCHSTARTEN? 

JA. MIT JURIS.

Jetzt >> hier Produkte entdecken 
und 30 Tage kostenlos testen.

juris.de Wissen, das für Sie arbeitet.

ROBENPFLICHT UND WEITERE 
FORMALIEN

https://www.juris.de/jportal/nav/mgs/berufseinsteiger.jsp?utm_source=newsletter&utm_medium=display&utm_campaign=mkg_21.06.2022


5 // FACHINFO-MAGAZIN

Die zum Einsatz kommende Technik er-

fordert zunächst einen entsprechenden 

Videokonferenzdienst, der aus einer Vi-

deokonferenzsoftware (bzw. der Lizenz 

für eine solche Softwarelösung) und einer 

Server- und/oder Netzwerkinfrastruktur 

besteht. Hierfür sorgt das Gericht. Beteilig-

te nehmen stets an einer von dem Gericht 

eingerichteten Videokonferenz teil, nicht 

das Gericht an einer Videokonferenz eines 

Beteiligten. Im Sitzungssaal erschienene Be-

teiligte, Zeugen, Zeuginnen und Sachver-

ständige werden ebenso wie Richterinnen 

und Richter mit gerichtlicher Technik ein-

geblendet. Auch die Ö"entlichkeit muss in 

die Lage versetzt werden, der Verhandlung 

in gleicher Art und Weise zu folgen, wie 

dies bei physischer Präsenz sämtlicher Be-

teiligter im Sitzungssaal möglich wäre (Bild-

schirm, Lautsprecher); nicht hingegen ihrer-

seits als Videokonferenz (kein „Live-Stream“ 

der mündlichen Verhandlung). 

Die am „anderen Ort“ be#ndlichen Teilneh-

menden der Videokonferenz haben dafür 

Sorge zu tragen, dass die eigene Hardware, 

einschließlich einer Kamera und eines Mi-

krofons, funktionsfähig ist. Hierzu genügt 

zumeist ein Smartphone, besser ein Tablet 

oder ein PC mit Kamera. Ferner müssen 

ggf. Browser-Add-Ins oder Apps installiert 

werden können. Hierfür müssen ausrei-

chende Berechtigungen zur Installation der 

Software vorhanden sein und ein Zeitpuf-

fer vor dem Verhandlungsbeginn eingeplant 

sein. Firewalls und Virenschutz müssen die 

Installation und Zugri"e auf Kamera und 

Mikrofon zulassen. 

Sämtliche Beteiligte im Sitzungssaal und im 

Fall mehrerer Gestattungen gem. § 110a 

SGG an sämtlichen „anderen Orten“ müs-

sen gleichzeitig zu sehen und zu hören sein. 

Eine bei sonstigen Besprechungen außerhalb 

des Justizumfelds beliebte bloße sog. Spre-

cheransicht, bei der nur das Bild der jeweils 

sprechenden Person oder eines Moderators 

zu sehen ist, genügt für die „Gleichzeitigkeit“ 

der Bild- und Tonübertragung nicht. Der be-

rühmte „schlafende Richter“ muss von den 

Beteiligten ebenso entlarvt werden können. 

Mit Blick auf § 295 ZPO ist andernfalls eine 

Rüge noch im Termin erforderlich, wenn ein 

Teilnehmender seine prozessualen Rechte 

beeinträchtigt sieht. 

Derzeit sind in den einzelnen Bundesländern 

sehr unterschiedliche Produkte im Einsatz. 

Neben (alten) ISDN-Anlagen nach dem 

H.323-Standard werden mittlerweile vor-

wiegend webbasierte Produkte wie Micro-

soft Teams oder dessen Vorgänger Skype 

for Business, Cisco WebEx und Polycom 

genutzt. Eine Übersicht #ndet sich in dem 

privaten Blog von Rechtsanwalt Jannik Krone 

128a.de. Eine bundesweite Lösung wird der-

zeit vom Bundesjustizministerium angestrebt, 

dürfte aber nicht kurzfristig bereitstehen.

K ANZLEIPRAXIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RA-MICRO
Veranstaltungen:
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ERV und Co.

Jetzt anmelden!

DIE DIGITALE 
ES LOHNT SICH.

Empfehlen Sie 
uns weiter!

www.ra-micro.de/
empfehlen

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN – 
WAS BRAUCHE ICH FÜR DIE VIDEO-
KONFERENZ?

https://www.ra-micro.de/veranstaltungen/bundesweit/termine.html?utm_source=ffi-MkG-Magazin-03-22&utm_medium=Anzeige-&utm_campaign=RA-MICRO+Veranstaltungen
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In gerichtskostenp!ichtigen Verfahren wird 

im Rahmen der Gerichtskosten gem. Nr. 

9019 der Anlage 1 zum GKG eine Pauschale 

für die Inanspruchnahme von Videokonfe-

renzverbindungen je Verfahren in Höhe von 

15 Euro für jede angefangene halbe Stunde 

fällig. Die Länge der Videokonferenznutzung 

sollte sich daher aus dem Protokoll ergeben.

Bei Teilnehmenden, die mit der eingesetz-

ten Videokonferenztechnik noch keine 

praktischen Erfahrungen sammeln konn-

ten, ist die vorherige Vereinbarung eines 

technischen Tests dringend zu empfehlen. 

Das Gericht kann im Rahmen seiner Er-

messensentscheidung die Gestattung auch 

von einem erfolgreichen Test abhängig ma-

chen. Dieser Test sollte sowohl im Gericht 

als auch am „anderen Ort“ unter möglichst 

den identischen Bedingungen durchgeführt 

werden wie der geplante Termin. Firewall-

Einstellungen, Routerbeschränkungen oder 

mangelnde Netzwerkkapazitäten können 

ebenso Hindernisse darstellen wie (noch) 

nicht installierte Programme, Browser-Add-

ons oder Smartphone-/Tablet-Apps. Es be-

nötigt Zeit, diese Probleme im Vorfeld aus 

dem Weg zu räumen. 

Eine wichtige Praxiserfahrung ist es, den Teil-

nehmenden neben dem Videokonferenz-

zugang noch einen weiteren informellen 

Kommunikationskanal in den Sitzungssaal 

zu erö"nen, um sich bei technischen Pro-

blemen mit der Bild- und Tonübertragung 

schnell beim Gericht melden zu können 

(Telefonnummer des Gerichtssaals oder 

jedenfalls der zuständigen Geschäftsstelle). 

Nicht nur kann so im Einzelfall schneller 

Support den Verhandlungstermin an sich 

„retten“. Gerade bei mehreren Beteilig-

ten an unterschiedlichen „anderen Orten“ 

kann das Gericht ohne Rückmeldung des 

Beteiligten auch schlicht übersehen, dass 

K ANZLEIPRAXIS
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KOSTENFOLGEN

TESTTERMIN UND REDUNDANTE 
ERREICHBARKEIT

dieser an der Bild- und Tonübertragung 

nicht mehr teilnimmt (bspw., weil dessen 

Bild „eingefroren“ ist – was nicht auf den 

ersten Blick au"ällt – oder weil nur der Ton 

ausfällt, das Bild aber weiter zu sehen ist). 

Schließlich ist so manches Verhandlungser-

gebnis – notfalls unter Rückgri" auf § 295 

ZPO – zu retten, wenn die Technik streikt. 

So ist sogar der völlige Ausfall der Bildüber-

tragung ein „verzichtbarer Verfahrensfeh-

ler“ – es kann dann im Einverständnis aller 

Beteiligten als Telefonkonferenz weiterver-

handelt werden.

ABLAUF UND ANFORDERUNGEN IM ÜBERBLICK

 = Antragstellung bei Gericht
* Kurze Begründung des Antrags (terminliche Gründe, gesundheitliche Gründe …)
* Mitteilung des geplanten „anderen Orts“ und Versicherung der Eignung des Orts 

und der Technik
* Ggf. Bitte um einen Testtermin
* Mitteilung einer (telefonischen) Erreichbarkeit am Sitzungstag

 = Anforderungen an den „anderen Ort“
* Technik (ausreichende Bandbreite, Kamera Mikrofon)
* Firewall, Virenschutz und Zugri!sberechtigungen erlauben die Teilnahme
* Vom Gericht vorgesehene Software ist aufrufbar oder installiert (bspw. Browser-

Add-ons, Apps)
* Robe gri!bereit, Kleidung, Hintergrund angemessen (ggf. auch mit der Mandant-

schaft absprechen)
* Räumlichkeiten bieten ausreichend Ruhe, Datenschutz
* Hinweis an Mandanten und Mandantinnen, dass eine Aufzeichnung verboten ist

 = Durchführung eines Testtermins

 = Ist eine telefonische Erreichbarkeit des Gerichts im Sitzungssaal bekannt?

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Henning Müller
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schen Vermögens durch Streichung der §§ 
718-720 BGB. Die GbR ist Rechtsträger 
ihres eigenen Vermögens, sodass die 
Zwangsvollstreckung aus einem Titel gegen 
die Gesellschaft auch nur noch in ihr Ver-
mögen statt#ndet. Dadurch ändert sich 
keineswegs ihre Stellung als Personengesell-
schaft nach § 14 Abs. 2 BGB; die GbR wird 
nicht zur juristischen Person. Die GbR kann 
daher z. B. keine eigenen Anteile erwerben 
(§ 711 Abs. 1 S. 2 BGB n. F.) und keine „Ein-
personengesellschaft“ sein.

Eine wesentliche Neuerung durch das Mo-
PeG ist die Einführung eines bei den 
Amtsgerichten geführten Gesell-
schaftsregisters, welches dem Handels-
register ähneln wird. Eintragungen wie 
Gesellschafterbestand und Vertretung der 
Gesellschaft entfalten im Rechtsverkehr Gut-
glaubensschutz (§ 707a Abs. 3 BGB n. F.). 

Eine Eintragungsp!icht besteht zwar nicht, 
jedoch ist die Eintragung im Gesellschafts-
register Voraussetzung für die Eintragung in 
bestimmten anderen ö"entlichen Registern. 
Sie gilt zum Beispiel bei der Eintragung der 
GbR ins Grundbuch (§ 47 Abs. 2 GBO n. F.) 
oder ins Schi"sregister (§ 51 Abs. 2 SchRe-
gO n. F.). Obligatorisch ist die Eintragung 
ferner bei der Eintragung ins Aktienregister 
(§ 67 Abs. 1 S. 3 AktG n. F.) sowie bei der 
Beteiligung an einer GmbH (§ 40 Abs. 1 S. 3 
GmbHG n. F.). Die GbR wird nach erfolgter 
Eintragung als sog. eGbR geführt. Änderun-
gen im Bestand der Gesellschafterstruktur 
müssen daher nicht mehr in den einzelnen 
Registern korrigiert werden. 

Am 17.8.2021 ist das Gesetz zur 
Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts (MoPeG) im Bundesge-
setzblatt verkündet worden und hat 
damit eine jahrelange Debatte über 
die größte Reform des Personenge-
sellschaftsrechts seit über 100 Jahren 
zu Ende gebracht. Das Gesetz soll ab 
dem 1.1.2024 in Kraft treten und sieht 
neben den wohl wichtigsten Änderun-
gen im Bereich der Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts (GbR) – die in diesem 
ersten Teil der Artikelserie dargestellt 
werden – auch Änderungen für Per-
sonenhandelsgesellschaften, die stille 
Gesellschaft und Vereine vor, die in 
einem zweiten Teil behandelt werden.  

Nachdem die Rechtsfähigkeit der GbR in 
der Rechtsprechung und Literatur bereits 
anerkannt war, #ndet diese nun auch Ein-
zug in das Gesetz. Das BGB unterscheidet 
in Zukunft zwischen einer rechtsfähigen 
und nicht-rechtsfähigen GbR. Nach § 
705 Abs. 2 BGB n. F. kann eine GbR als 
solche „selber Rechte erwerben und Ver-
bindlichkeiten eingehen, wenn sie nach dem 
gemeinsamen Willen der Gesellschafter am 
Rechtsverkehr teilnehmen soll“. Nach § 705 
Abs. 3 BGB n. F. wird bei der unterneh-
menstragenden GbR das Vorliegen einer 
rechtsfähigen GbR vermutet, so dass die 
Rechtsfähigkeit den Regelfall bilden soll.

Die Konsequenz aus der Rechtsfähigkeit der 
GbR ist die Beseitigung des gesamthänderi-

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG
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DAS MOPEG – EIN ÜBERBLICK ÜBER 
DIE WESENTLICHEN NEUREGELUNGEN 
(TEIL 1): ÄNDERUNGEN IM BEREICH 
DER GBR

BENJAMIN SCHAUß

Benjamin Schauß ist Rechtsanwalt bei der 
überregionalen Wirtschaftskanzlei Aderhold 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Im Bereich 
des Bank- und Finanzrechts berät und ver-
tritt er in erster Linie Banken, Finanz- und 
Zahlungsverkehrsdienstleister.

aderhold.legal

GBR ALS RECHTSTRÄGERIN 
IHRES VERMÖGENS2.

GESELLSCHAFTSREGISTER DER 
GBR3.

RECHTSFÄHIGKEIT DER GBR1.

https://www.aderhold.legal
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Die eGbR wird zudem ein umwandlungs-
fähiger Rechtsträger im Sinne des Um-
wandlungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 UmwG 
n.F.). Danach kann die GbR formgewechselt 
werden (z. B. zur GmbH), aber auch gespal-
ten oder verschmolzen werden.

Auch die Stimmkraft sowie die Gewinn- 
und Verlustverteilung nach Kopfteilen wird 
durch die ohnehin in der gesellschaftsrecht-
lichen Gestaltungspraxis vorherrschende 
Verteilung nach den Beteiligungsver-
hältnissen ersetzt (§ 709 Abs. 3 BGB n. F.). 
Zudem wird die ebenfalls in der Vertrags-
praxis gängige Regelung, wonach der Tod 
oder die Insolvenz eines Gesellschafters 
entgegen den gesetzlichen Regelungen nicht 
zur Au!ösung der Gesellschaft führen soll, 
ins Gesetz aufgenommen (§ 723 BGB n. F.). 

Im Hinblick auf die Geschäftsführung und 
Vertretung bei der GbR verbleibt es bei dem 
Grundsatz, dass die Geschäftsführer nur ge-
meinsam zur Geschäftsführung und zur 

Vertretung der Gesellschaft berechtigt 
sind. Eine echte Verschärfung im Rahmen der 
Vertretung der GbR stellt jedoch die Neue-
rung dar, dass Beschränkungen der Vertre-
tungsmacht gegenüber Dritten in Zukunft 
unwirksam sind (§ 720 Abs. 3 BGB n. F.).

Hinsichtlich der Nachhaftung gilt auch 
weiterhin, dass ein ausgeschiedener Ge-
sellschafter für die Dauer von fünf Jahren 
nach § 736 Abs. 2 BGB i. V. m. § 160 HGB 
für die Verbindlichkeiten der GbR forthaf-
tet. Ausgenommen davon werden in Zu-
kunft jedoch Schadensersatzforderungen, 
wenn die P!ichtverletzung erst nach dem 
Ausscheiden des Gesellschafters eingetre-
ten ist (§ 728b Abs. 1 S. 2 BGB n. F.).

Das richterrechtlich entwickelte Institut der 
actio pro socio, also die Klage im Namen 
der Gesellschaft, #ndet in § 715b BGB n. 
F. Eingang in das Gesetz. Das Gleiche gilt 
für die bislang aus einer Analogie zu § 744 
Abs. 2 BGB begründete Notgeschäftsfüh-
rungsbefugnis (§ 715a BGB n. F.) sowie den 
Übergang des Vermögens auf den letzten 

Gesellschafter im Wege der Rechtsnachfol-
ge, wenn der vorletzte Gesellschafter aus-
scheidet (§ 712a BGB n. F.).

Auch wenn das MoPeG in vielen Berei-
chen nur die aktuelle Gestaltungspraxis 
in Gesetzesform gießt und echte Neue-
rungen nur in Einzelfällen vorsieht, darf es 
dennoch als Vorteil gewertet werden, die 
Rechtslage nicht mehr etlichen Jahrzenten 
Rechtsentwicklung des Schrifttums und der 
Rechtsprechung entnehmen zu müssen. 
Eine echte Fortentwicklung ist hingegen 
die Einführung eines Gesellschaftsregisters, 
welches die Rechtssicherheit in der Praxis 
im Umgang mit der GbR deutlich erhöht. 
Wünschenswert wäre es gewesen, wenn 
der Gesetzgeber auch Themen im Bereich 
der Digitalisierung des Gesellschaftsrechts 
innovativ umgesetzt hätte.

Sie gründen Ihre eigene Kanzlei? Know-how und Software 
ʏPFGP�5KG�WPVGT�datev.de/anwalt-startpaket.

MIT DIGITALEN LÖSUNGEN.

SIE BERATEN UND VERHANDELN

MIT GROSSEM EINSATZ.

WIR OPTIMIEREN IHRE PROZESSE

Digitalisieren Sie Ihre Rechtsanwaltskanzlei – mit DATEV 
Anwalt classic, ergänzt um professionelle Lösungen rund 
um Fallbearbeitung, Kommunikation und Rechnungs-
wesen. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: beste 
Ergebnisse für Ihre Mandantinnen und Mandanten.
Mehr Informationen unter datev.de/anwalt oder  
kostenfrei anrufen: 0800 3283872.

B_RZ_AZ_DATEV_RA_210x99_MKG-Magazin_quer_oSt_DU_22.03_ET_05.04.indd   1 22.03.22   09:39
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UMWANDLUNGSRECHT DER GBR4.

NACHHAFTUNG7.

FAZIT9.

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE5.

GESCHÄFTSFÜHRUNG UND 
VERTRETUNG6.

WEITERE ÄNDERUNGEN INFOLGE 
DER MOPEG8.

Mit kollegialen Grüßen

Benjamin Schauß

 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe 
mehr über die Änderungen durch das Mo-
PeG für die Personenhandelsgesellschaften 
OHG und KG sowie im Bereich der Stillen 
Gesellschaft und im Vereinsrecht.

http://datev.de/anwalt-startpaket
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Das wichtigste ist stets, dass klar ist, „was“ 
erfasst werden soll. Dabei ist zu unterschei-
den zwischen zählbar (quantitativ) und nicht 
zählbar (qualitativ). Nicht zählbar sind vor 
allem „weichere Faktoren“, also alles, was 
sehr subjektiv ist. Um diese so aussagekräf-
tig wie möglich zu erfassen, wird beispiels-
weise auf Befragungen zurückgegri"en oder 
die Subjektivität einfach zugelassen.

Viel leichter ist es bei zählbaren Einheiten: 
Zeit, Geld, Akten, Mandate, Empfehlungen 
sowie involvierte Personen wie Mitarbei-
tende, Berufsträger, Mandanten etc.

Fast alle Einheiten können noch weiter 
unterteilt werden. Dies bietet eine zusätz-
liche und oft wirklich sehr wertvolle Aus-
sagekraft. 

Zeit ist eine der wichtigsten Einheiten in der 
Kanzlei. Sie ist aufgrund der stets begrenz-
ten Arbeitsstunden pro Tag nicht endlos 
verfügbar. Je besser sie genutzt wird, desto 
größer ist der Erfolg.

Mit Begri!en wie In"ationsrate, In-
zidenz, Aktiendividende, EBIT oder 
DAX werden spezielle Zusammen-
hänge und Sachverhalte dargestellt, 
um diese sodann beurteilen zu kön-
nen. Auch im unternehmerischen Be-
reich können aus Werten, Quoten, 
Indexierungen und Prozenten interes-
sante Aussagen abgeleitet werden. In 
Industrie und Handel beschreiben bei-
spielsweise Wareneinsatz, Rohertrag, 
Deckungsbeitrag, Fremdkapitalquote, 
und Eigenkapitalrendite betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge. Deren 
korrekte Deutung und Nutzung hilft 
beim Tre!en von Entscheidungen und 
damit bei der strategischen und ope-
rativen Unternehmensführung. Auch 
Anwältinnen und Anwälte können sich 
das zunutze machen – und das ist we-
niger kompliziert, als es klingt.

Jede Branche kann mit solchen Kennzahlen 
arbeiten und diese sogar nach Bedarf er-
scha"en. In der Anwaltschaft nutzen ten-
denziell die Groß- und Wirtschaftskanzlei-
en die Aussagekraft von Kennzahlen mehr 
als andere. Mit diesem Artikel möchte ich 
sowohl Kanzleigründerinnen und Kanzlei-
gründern als auch Inhaberinnen und Inha-
bern etablierter Kanzleien einige sinnvolle 
Kennzahlen, relevante Zusammenhänge 
und deren Erfassung vorstellen.

K ANZLEIFÜHRUNG

ADE BAUCHGEFÜHL – SO NUTZEN SIE 
WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN IN 
DER ANWALTSKANZLEI RICHTIG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JASMIN ISPHORDING

Dipl. Kau"rau Jasmin Isphording ist Refe-
rentin und seit über 15 Jahren Inhaberin der 
Kanzleiberatung Jasis Consulting. Mit einem 
betriebswirtschaftlichen Blick unterstützt 
sie die kleinen bis mittelgroßen Anwalts-
kanzleien dabei, die hohen Erwartungen zu 
erfüllen, den Umsatz zu steigern, die Freude 
an der Arbeit zurückzubringen und gleich-
zeitig den Gewinn zu steigern.

jasis-consulting.de
NUTZUNG VON KENNZAHLEN 
IN DER ANWALTSCHAFT1

Einheiten erfassen1. 1

Zusammensetzung1. 2

Zeit1. 2. 1

O WEBINAR-TIPP
Die 7 Wege zu mehr Umsatz

Jasmin Isphording stellt kostenlose 
und kostenp"ichtige Möglichkeiten zur 
Umsatzsteigerung in der Kanzlei vor

Wann: 6.7.2022 um 14 Uhr

Hier geht es zur 
Anmeldung

https://www.jasis-consulting.de
https://www.schweitzer-online.de/iconparc/webmed/vs=shop/StoreFront/content/documentPage.ipm/document=d210439/url_stack_id_prev=1


10 // FACHINFO-MAGAZIN

Ebenfalls zählen und unterteilen kann 
man alles rund um Akten, Mandate, 
Beschäftigte und Mandanten:

Akten = 
abgerechnet + nicht abgerechnet
Mandate =
Mandate (Rechtsgebiet 1) + Mandate 
(Rechtsgebiet 2) + Mandate (Rechts-
gebiet 3)
Beschäftigte =
Inhaber + angestellte Anwälte + ReFas 
+ Quereinsteiger + Auszubildende
Mandanten =
Mandanten (privat) + Mandanten 
(gewerblich)

Die jeweiligen Aufgliederungen verfeinern 
das Bild und bieten Ansätze für weitere 
Auswertungen.

Man kann Einheiten immer wieder zu ver-
schiedenen Zeitpunkten erfassen und somit 
im Zeitverlauf darstellen.

Beispiel in einer Einzelkanzlei: Entwicklung 
der Einnahmen in den jeweiligen Monaten 
oder die täglichen Stunden in der Kanzlei.

Sie brauchen keine
18 Gänge, um die 
Konkurrenz abzuhängen.
beck-online.DIE DATENBANK genügt.

Effiziente Suchalgorithmen für 
professionelle Recherchen

Nach praktischer Relevanz 
geordnete Trefferlisten

Intelligente Verlinkungen mit 
nützlichen Querverweisen

Erstklassige Suchergebnisse unter den 
ersten 10 Treffern. Vertrauen Sie bei Ihrer 
Online-Recherche auf Deutschlands 
führende juristische Datenbank.

Schnell, zuverlässig, aktuell und  
überall verfügbar – und das seit  
ØDGT���|,CJTGP

JETZT 4 WOCHEN  
KOSTENLOS TESTEN!

testen.beck-online.de

Einige (nach Belieben änderbare) 
Beispiele:

Arbeitszeit = 
Mandatsbearbeitung + Fortbildung 
+ interne Tätigkeiten + sonstiges
Arbeitsstunden = 
Stunden (Inhaber) + Stunden (angestellte 
RAe) + Stunden (Sekretariat/ReFas) 
+ Stunden (Aushilfen etc.)
Zeit für Mandatsbearbeitung I = 
Besprechung + Aktenbearbeitung 
+ Reisezeit + Recherchen + etc.
Zeit für die Mandatsbearbeitung II = 
abrechenbare Zeit + nicht abrechenbare 
Zeit
Zeit für die Mandatsbearbeitung III = 
abrechenbare Zeit (Rechtsanwalt) 
+ abrechenbare Zeit (Partner) 
+ abrechenbare Zeit (Sekretariat)
Zeit für die Madatsbearbeitung IV = 
abgerechnete Zeit + nicht abgerechnete 
Zeit

Eine mindestens genauso vielfältige Zu-
sammenstellung ist bei der Aufteilung der 
Kosten und Umsätze nach Partner, Berufs-
träger, Rechtsgebiet, Mandant etc. möglich 
und nötig.

Exemplarisch:

Umsatz = 
U (Rechtsgebiet 1) + U (Rechtsgebiet 2)
Kosten = 
Raumkosten + Personalkosten + Marke-
tingkosten + EDV-Kosten + Telefonkos-
ten + Fortbildungskosten + etc.

K ANZLEIFÜHRUNG
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Geld1.2.2

Menge1. 2. 3

ZUSAMMENHÄNGE/
VERHÄLTNISSE2

Entwicklung im Zeitverlauf2. 1

https://www.beck-shop.de/beck-online-die-juristische-datenbank/content/5753/
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Die jeweiligen Einheiten kann man nicht 
nur in der Entwicklung darstellen, son-
dern auch noch durch Vergleich bewer-
ten. Vergleicht beispielsweise ein Kanzlei-
gründer seinen Umsatz mit dem eines 
anderen, kann man sagen, wer mehr Um-
satz gemacht hat. Dies macht jedoch nur 
Sinn, wenn die Entstehung des Umsatzes 
ähnlich gelagert ist. Der Umsatz eines So-
zialrechtlers entsteht anders als der eines 
Arbeitsrechtlers.

In anderen Branchen werden sogenann-
te Benchmarks genutzt, um sinnvoll ver-
gleichen zu können. In der Anwaltschaft 
berücksichtigt die STAR-Umfrage1 die 
Unterschiede zu einem gewissen Grad. 
Auch in der Beratung habe ich ein gutes 
Gefühl für die Möglichkeiten in den jewei-
ligen Rechtsgebieten bekommen.

Ein angestrebter Vergleich mit einem Kolle-
gen oder einer Kollegin wird leichter, wenn 
eine andere Art der Kennzahlbildung genutzt 
wird: der Durchschnitt bzw. die Quote.

Sobald Einheiten zu (sinnvollen) anderen 
Einheiten in ein Verhältnis gebracht werden, 
ergeben sich neue und bessere Aussagen.

Vom einfachen Anteil, z. B. Rechtsanwalt 1 
generiert 60 Prozent des Kanzleiumsatzes, 
bis hin zu komplexeren Überlegungen.

Umsätze und andere Größen können häu#g 
mit diesen Einheiten in eine sinnvolle Bezie-
hung gesetzt werden: verwendete Zeit für 
ein Mandat, Anzahl der Berufsträger, Ausga-
ben fürs Marketing, Personalkosten, Anzahl 
von Mandanten bzw. Akten generell oder 
im einem bestimmten Rechtsgebiet etc.

Die „Kostenquote“ ist eine der bekann-
testen Kennzahlen in der Anwaltschaft. Sie 
bezeichnet das Verhältnis der Kosten zum 
Umsatz.

Selbst Quoten erlauben nicht immer einen 
Vergleich.

Ohne sich die Kanzleien genauer anzusehen, 
ist ein Vergleich nicht empfehlenswert – zu 
viele Faktoren wirken auf das Umsatzpoten-
zial und die Kosten ein.

So kann es sein, dass Kanzlei A den Um-
satz mit drei Sozien erwirtschaftet. Kanzlei 
B wird von einer Rechtsanwältin geführt, 
die zwei Rechtsanwälte beschäftigt (hö-
here Personalkosten). Für das Einkommen 

��8QVHU�WDJHVDNWXHOOHV�3URJUDPP�ˉQGHQ�6LH�XQWHU�L

 ZZZ�DQZDOWDNDGHPLH�Ge 

  Unser 6HPLQDUSURJUDPP i

  für das 2. Halbjahr ist RQOLQH! i

-HW]W�LQIRUPLHUHQ�

XQG�EXFKHQ�

K ANZLEIFÜHRUNG
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1 Vgl. BRAK, STAR: das Statistische Berichtssystem für Rechtsanwälte

Kostenquote  = Gesamtkosten
 Gesamtumsatz
Eine Variation ist die Umsatzrendite:
Umsatzrendite = Gewinn
 Umsatz

VERGLEICHBARKEIT3

Kanzleigröße3.1

Durchschnitt und Quoten2. 2

https://www.anwaltakademie.de/
https://www.brak.de/presse/zahlen-und-statistiken/star/
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Die Art der Abrechnung der Mandate hat 
ebenfalls einen Ein!uss auf die Zusammen-
setzung des Umsatzes: RVG, Stundenhono-
rar, Pauschalen, Erfolgshonorar, PKH etc.

Es ist empfehlenswert die jeweilige Abrech-
nungsart im Rahmen der Mandatsführung 
oder Buchhaltung für weitere Aussagen 
nachzuhalten. 

Ebenfalls relevant ist die Kanzleiorganisa-
tion. Manche Mandate können in der Bear-
beitung gut „automatisiert“, also standardi-
siert werden. Selten lohnen sich dafür hohe 
Investitionen in teure Legal Tech-Lösungen. 
Günstiger und nachhaltiger ist der Blick auf 
die eigentlichen Abläufe und die Zusam-
menarbeit. Auch eine hohe Nutzungstiefe 
der vorhanden Kanzleisoftware und funk-
tionierende IT steigern die Produktivität. 

Welche Ausgaben nötig oder aber über-
!üssig sind, kann mithilfe von Kennzahlen 
ermittelt werden. Jedoch gibt es noch an-
dere gute Gründe für eine vermehrte Nut-
zung von Kennzahlen.

Ohne den genauen Zusammenhang zu ken-
nen, haben nur wenige Kennzahlen einen 
direkten Aussagewert. Richtig genutzt und 
bewertet, übernehmen sie verschiedene 
wichtige Funktionen für den kurzfristigen 

der Inhaber bedeutet es, dass der Gewinn 
bei Kanzlei A auf drei Sozien verteilt wird. 
Rechtsanwältin B bekommt den vollen Ge-
winn. 

Die Unterschiede in der Zusammensetzung 
der Berufsträger und Berufsträgerinnen 
ist nicht nur beim Vergleich von Kosten-
quoten zu beachten, sondern auch bei der 
Einschätzung des Umsatzpotenzials. Dies 
vor allem aufgrund der Unterschiede bei 
den geleisteten Arbeitsstunden der Berufs-
träger. Aber auch weitere Aspekte spielen 
eine Rolle. 

Die Wahl des Rechtsgebiets hat den größ-
ten Ein!uss auf den Ertrag der Kanzlei.

Stichworte dazu sind Nachfrage, Streitwert, 
Spezialisierung bzw. Fachanwaltschaft, Wett-
bewerb, Marketing, Region, Fachkräfteman-
gel, Automatisierung, Cross-Selling Poten-
zial, Mandantenbindung, Fachanwaltschaft, 
private oder gewerbliche Mandate etc. 

Auch die Möglichkeiten der Vergütung un-
terscheiden sich in den jeweiligen Rechts-
gebieten.

und für den langfristigen Erfolg in der Kanz-
lei – in der Planung und im Kanzleialltag.
 
Hier einige Vorteile im Überblick:

 M Erfassung der Ausgangssituation
 M Lenkungshilfe bei der Zielerreichung, 
z. B. als Fortschrittskontrolle

 M Orientierungshilfe im Kanzleialltag
 M Ampelfunktion, z. B. Kapazitätsgrenzen 
erkennen

 M Hilfe bei wichtigen Entscheidungen 
(Strategie, Investitionen, etc.)

 M Personalentwicklung, z. B. Umsatz eines 
angestellten Anwalts steigern

 M Vergütungsmodelle (variable Vergü-
tungsanteile einführen)

 M Ansätze für moderne Arbeitszeit-
modelle (Kennzahlen erreichen statt 
„Stunden absitzen“)

 M Faire Vergütung u. a. auf Partnerebene
 M Kanzleiwert positiv beein!ussen und 
richtig erkennen

 M Qualitäts- und Fristenmanagement
 M Ausgaben fürs Kanzleimarketing relevant 
optimieren (Marketingcontrolling)

Nachdem dargestellt wurde, wie Kennzahlen 
entstehen, wie diese falsch interpretiert wer-
den können und welche Vorteile Kennzahlen 
für eine Anwaltskanzlei haben, geht es nun 
um die Frage, wie man die Kennzahlen in der 
Anwaltskanzlei überhaupt genau ermittelt.

Einige der erwähnten Werte können der 
Buchhaltung oder der Kanzleisoftware ent-
nommen werden, sofern bereitgestellte 
Felder im Alltag genutzt werden:

K ANZLEIFÜHRUNG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bei der Erfassung sollte mindestens 
eine Verbindung zwischen folgenden 
Einheiten hergestellt werden können:

 M Art der Abrechnung
 M Rechtsgebiet
 M Referat
 M Rechtsanwalt
 M Quelle des Mandats
 M Bearbeitungszeit

Rechtsgebiet3.2

Art der Abrechnung der 
Mandate3.3

Kanzleiorganisation3.4

VORTEILE VON KENNZAHLEN 
IN DER ANWALTSKANZLEI4 KENNZAHLEN IM KANZLEI-

ALLTAG ERMITTELN5
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 M Umsätze und jeweilige Zuordnungen 
nach Rechtsgebiet, Rechtsanwalt, Refe-
rat etc.

 M Erfassung der Bearbeitungsdauer etc. 
bei jedem Mandat und von jedem be-
teiligten Mitarbeitenden (Berufsträger 
und Sekretariat). 

 M O"ene Posten insgesamt und je Rechts-
anwalt bzw. Rechtsanwältin

 M Aufgliederung der Kosten aus der Buch-
haltung. Empfehlung: Sinnvolle weitere 
Unterteilungen vornehmen, z. B. Fort- 
und Weiterbildungskosten oder Marke-
tingkosten nach Anwalt bzw. Anwältin 
oder Rechtsgebiet erfassen

Weitere Möglichkeiten der Erfassung 
sind:

 
 M Auswertungen oder Abfragen, z. B. mit 
Hilfe von Mandantenaufnahmebögen

 M Strichlisten und einfache Tabellen, z. B. 
um die Anzahl von Rückrufwünschen 
zu erfassen (Empfang)

 M Reine Zählungen und Auswertungen in 
laufenden oder abgeschlossenen Akten 
oder aus Personalunterlagen.

Sollten Daten nicht direkt vorliegen, kann 
und sollte manuell alles erfasst werden und 
für eine spätere kontinuierliche Erfassung 
entsprechend vorbereitet werden. 

Microsoft Excel eignet sich hervorragend 
für die Erfassung und die weiteren Aus-
wertungen. Viele Programme bieten den 
Export ihrer Daten als Excel-Datei oder als 
sogenannte CSV-Datei. So können Daten 
noch schneller zusammengeführt und aus-
gewertet werden.

Vor der Wahl und Ermittlung der 
Kennzahl sollten immer folgende 
Fragen beantwortet werden:

 M Was will ich durch diese Kennzahl 
genau erfahren?

 M Ist ein Vergleich das Ziel? Intern, extern? 
Wie gut ist dies mit dem gewählten 
Weg möglich?

 M Wie müsste vorgegangen werden? 
Welche Werte sind betro"en?

 M Passt das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
zwischen Ermittlung und Aussage?

Je nach Situation und Fragestellung sind an-
dere Kennzahlen von Interesse. 

Es gibt unendlich viele Kennzahlen. Eine 
Empfehlung, welche aus Beratersicht von 
jedem Kanzleiinhaber regelmäßig ermittelt 
werden sollten:

1. Umsatz nach Bearbeitungszeit = 
Umsatz (Rechtsgebiet A)

Bearbeitungszeit (Mandate im Rechtsgebiet A) 

So lassen sich die Mandate verschiedener 
Rechtsgebiete, Abrechnungsarten und die 
Leistungen der Berufsträger etc. besser ver-
gleichen.

2. O!ene-Posten-Quote =
Summe der o"enen Posten

(de#nierter Zeitraum)
Umsatz (de#nierter Zeitraum) 

Nicht selten bleiben manche Akten ohne 
Rechnung oder o"ene Rechnungen ohne 
eine Zahlungserinnerung. Sinnvoll sind Be-
trachtungen auch je nach Mandantengrup-
pen, Rechtsgebiet, Anwalt.

K ANZLEIFÜHRUNG
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Mit einer Spezialisierung zum/r FachberaterIn für Internationales  
Steuerrecht verschaffen Sie sich erstklassige Wettbewerbsvorteile.

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/istr

Fachberaterlehrgang 

Internationales Steuerrecht

Fo
to

: G
et

ty
Im

ag
es

Nehmen Sie die Herausforderung an  
und zünden Sie jetzt den  Karriere-Turbo.

Grenzenlose 
Erfolgsaussichten

�Unser Angebot: Blended Learning 
• Flexible Zeiteinteilung
• Unbegrenzter Zugriff auf Lerninhalte
• Vermittlung anspruchsvoller Inhalte,  

die an Präsenztagen mit DozentInnen  
und KollegInnen vertieft werden

�Ihre Vorteile: Mehr Chancen
• Neue spannende Tätigkeits- 

bereiche
• Höherer Verdienst
• Erfolgreicher Karriereausbau

WICHTIGE KENNZAHLEN6

https://www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/fachberater-werden/fachberaterlehrgang-internationales-steuerrecht?utm_source=MkG&utm_medium=anzeige&utm_campaign=mkg-3-2022
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6. Kostenquote
Vergleiche der Kostenquoten zwischen Kol-
legen sollten mit großer Vorsicht erfolgen. 
Diese Quote zu kennen, bietet sich jedoch 
an. Dabei sollte immer versucht werden, 
den Umsatz zu steigern!

7. Abgerechnete Stunden 
In Großkanzleien werden die abrechenba-
ren Stunden als „Billable Hours“ beleuchtet. 
Blicken Sie stattdessen auf das Verhältnis 
von abgerechneter Zeit zur Arbeitszeit.

Es gibt unzählige mögliche Kennzahlen. 
Starten Sie am besten mit einer Entde-
ckungstour Ihrer Kanzleisoftware, um in 
Zukunft entsprechende Felder zu füllen und 
noch leichter auswerten zu können. Begin-
nen Sie ggf. mit einer echten oder digita-
len Strichliste, um Aspekte Ihrer Mandate 
zu erfassen. Führen Sie ebenfalls eine Zeit-
erfassung ein – in jeder Akte! Schlüsseln Sie 
Kosten so auf, dass Sie später bessere Aus-
sagen tre"en können. Ermitteln Sie Ihren 
Stundenlohn und bilden Sie verschiedene 
Durchschnittsumsätze. 

3. Stundenlohn =
Gewinn (bzw. Gehalt)

Arbeitsstunden

Eine zum Teil etwas frustrierende und zu-
gleich höchst motivierende Perspektive auf 
den Stundenlohn.
 

4. Rendite SEO =
Umsatz (Mandante dank SEO)

Kosten (Betrieb und P!ege Internetseite)

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist 
ein Beispiel. Als Kanzleiinhaber gibt es viele 
Möglichkeiten, um Geld auszugeben. Was 
sich rechnet und was nicht, lässt sich auf 
verschiedene Weise ermitteln. Auch bei 
diesen Quoten können beliebige Aufschlüs-
selungen für weitere Vergleiche vorgenom-
men werden, z. B. ein Vergleich mit Aus-
gaben für Google-Adwords.
 
5. Bewertungen
Wichtiger und günstiger als alle anderen 
Marketingausgaben ist eine zufriedene Man-
dantschaft. Befragungen, Beobachtungen 
und der Blick auf die Mandantenbewertun-
gen bei Google etc. geben Antworten.  Wie 
viele Sterne haben Sie bei Google Business, 
Anwalt.de oder auf anderen Plattformen? 
 

Die erfassten Werte bilden eine hervor-
ragende Grundlage für weitere Überlegun-
gen, für die Kalkulation und andere Blick-
winkel im Kanzleicontrolling. Sie werden 
begeistert sein, wie diese Kenntnisse Sie 
motivieren und Ihnen bei Entscheidungen 
und bei einer schnelleren Erreichung Ihrer 
Ziele helfen.

K ANZLEIFÜHRUNG
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Ob spontane Abwesenheit oder 
geplanter Urlaub: Das Anwalts- 
sekretariat nimmt Ihre Anrufe 
für Sie entgegen.  

Unser Service ist in 10 Minuten ein-
gerichtet und kann jederzeit per Ruf-
umleitung von Ihnen aktiviert und 
deaktiviert werden – ganz nach Bedarf! 
6LH�HUKDOWHQ�DOOH�$QUXˉQIRUPDWLRQHQ�DOV�
präzise Gesprächsnotizen per App, 
E-Mail oder SMS.  

Einfach ungestört 
Urlaub machen. 

 Jetzt einen Monat kostenlos testen

FAZIT: 
KENNZAHLEN ALS GRUNDLAGE 
FÜR OPTIMIERUNGEN

7

Mit kollegialen Grüßen

Jasmin Isphording

HIER GRATIS 
DOWNLOADEN

O Wie betreibe ich eine Kanzlei 
 möglichst kostene#zient? 
O Wie vermeide ich unnötige Kosten?

Diese und weitere Fragen beantwortet 
Jasmin Isphording in ihrer Fachinfo-Bro-
schüre „Unternehmerisches Know-
how für Anwältinnen und Anwälte“ 
ganz praxisnah. 

LESETIPP!

https://www.anwaltssekretariat.de/lp2/MkG-Urlaub/?utm_content=MkG-2022-03
https://freie-fachinformationen.de/Fachinfo-Brosch%C3%BCren/FFI_Unternehmerisches_Know-how_Anwaelte.pdf
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Rechtsanwälte zeitnah nach ihrer Zulassung 

zur Rechtsanwaltschaft über die erforder-

lichen Kenntnisse im anwaltlichen Berufs-

recht verfügen, da diese für die Sicherung 

der Qualität anwaltlicher Dienstleistungen 

von grundlegender Bedeutung sind (BT-Drs. 

19/30516 S. 44). Eine rechtliche Regelung, 

nach der ein Nachweis von Kenntnissen im 

Berufsrecht eine Voraussetzung zur Zulas-

sung zur Rechtsanwaltschaft wäre, wäre als 

unangemessene Belastung der Absolventin-

nen und Absolventen vor Aufnahme ihrer 

Berufstätigkeit anzusehen und könnte vor 

allem auch das mit der deutschen Juristen-

ausbildung verfolgte Leitbild der „Einheits-

juristin“ beziehungsweise des „Einheitsjuris-

ten“ in Frage stellen, was nicht bezweckt ist. 

Der Erwerb von Kenntnissen im Berufsrecht 

soll daher als Berufsp!icht ausgestaltet wer-

den (BT-Drs. 19/30516 S. 45).

 

Der neue § 43f. Abs. 1 BRAO macht zu-

nächst inhaltlich keine konkreten Vorgaben. 

In der Begründung der Beschlussempfeh-

lung des Ausschusses für Recht und Ver-

braucherschutz wird eine gewisse Breite 

der geforderten Ausbildung im Berufsrecht 

verlangt. Deshalb wird in Satz 2 festgelegt, 

dass die Lehrveranstaltung die wesentlichen 

Die große BRAO-Reform und die Re-
form anderer Berufsordnungen (bspw. 
PAO und StBerG) sind verabschiedet 
und treten zum 1.8.2022 in Kraft. 
Hervorzuheben sind dabei besonders 
Neuregelungen für berufsrechtliche 
P"ichten und gesellschaftsrechtliche 
Anpassungen. Erklärtes Ziel war es 
vor allem, Vollständigkeit und Kohä-
renz der einzelnen Berufsrechte zu 
scha!en und ein in sich geschlossenes 
und modernes Gesamtsystem für Be-
rufsausübungsgesellschaften zu ent-
wickeln. Daneben wurde die Reform 
kurz vor deren Verabschiedung ge-
nutzt, um eine Fortbildungsp"icht für 
jeden ab dem 1.8.2022 neu zugelasse-
nen Rechtsanwalt und jede neu zuge-
lassene Rechtsanwältin zu scha!en. 

Nach dem sodann geltenden § 43f BRAO 

hat der Rechtsanwalt innerhalb des ersten 

Jahres nach seiner erstmaligen Zulassung 

zur Rechtsanwaltschaft an einer Lehrveran-

staltung über das rechtsanwaltliche Berufs-

recht teilzunehmen. Die Lehrveranstaltung 

muss mindestens zehn Zeitstunden dauern 

und die wesentlichen Bereiche des anwaltli-

chen Berufsrechts umfassen.

Mit dem neuen § 43f BRAO soll sicherge-

stellt werden, dass Rechtsanwältinnen und 

BERUFSRECHT

NEUE FORTBILDUNGSPFLICHTEN IM 
ZUGE DER BRAO-REFORM: DAS GILT 
FÜR NEU ZUGELASSENE RECHTSANWÄL-
TINNEN UND RECHTSANWÄLTE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TIM GÜNTHER

Rechtsanwalt Tim Günther ist seit über 
zehn Jahren als Rechtsanwalt tätig und 
Partner der Jähne Günther Rechtsanwälte 
PartGmbB mit einem Beratungsschwer-
punkt im Wirtschafts- und Berufsrecht. 
Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechts-
schutz und Versicherungsrecht.

jaehne-guenther.de

WESENTLICHE BEREICHE DES 
BERUFSRECHTS

O WEBINAR-TIPP
Neue Regelungen im 

anwaltlichen Berufsrecht

Erfüllen Sie die Vorgaben des § 43f 
BRAO in jeweils zweistündigen 

Online-Seminaren mit RA und Richter 
Dr. Maximilian Ott

Wann: 4.7.-8.7. oder 19.9.-23.9.

Hier geht es zur 
Anmeldung

https://www.jaehne-guenther.de
https://www.jaehne-guenther.de
https://www.jaehne-guenther.de
https://www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/fortbildung/anwaltliches-berufsrecht?utm_source=MkG&utm_medium=banner&utm_campaign=abr
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besteht diese Regelung hingegen nicht, 

wenn der Rechtsanwalt nachweist, dass er 

innerhalb von sieben Jahren vor seiner erst-

maligen Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 

an einer entsprechenden Lehrveranstaltung 

nach Absatz 1 teilgenommen hat.

Die erforderlichen Kenntnisse im Berufs-

recht können daher schon während des 

Studiums oder des Referendariats erlangt 

werden. Bei den in Betracht kommenden 

Ausbildungen kann es sich um Lehrveran-

staltungen von Universitäten oder solche 

innerhalb des Referendariats handeln, aber 

auch um solche anderer Anbieter (BT-Drs. 

19/30516 S. 46). 

 

Die Neuregelung gilt nach § 46c Absatz 1 

BRAO auch für Syndikusrechtsanwältinnen 

und Syndikusrechtsanwälte. Durch die je-

weiligen Verweisungen auf den Dritten Teil 

der BRAO gilt sie zudem für in Deutsch-

land niedergelassene ausländische Rechts-

anwältinnen und Rechtsanwälte nach § 206 

BRAO sowie für niedergelassene europäi-

sche Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

nach Teil 2 des EuRAG (vergleiche § 6 Ab-

satz 1 EuRAG). 

Bereiche des Berufsrechts umfasst haben 

muss. Gegenstand der Lehrveranstaltung 

könnte danach die Vermittlung von Kennt-

nissen in folgenden Bereichen sein (BT-Drs. 

19/30516 S. 45): 

 M Organisation des Berufs, 

 M Grundp!ichten des Rechtsanwalts 

(Unabhängigkeit, Verschwiegenheit – 

einschließlich der prozessualen Folgen 

für Zeugnisverweigerung und Be-

schlagnahme –, Verbot der Vertretung 

widerstreitender Interessen, P!ichten 

beim Umgang mit anvertrauten Ver-

mögenswerten, Fortbildung), 

 M Aufklärungs- und Informationsp!ichten 

(unter anderem zur Vergütung) gegen-

über der Mandantschaft, 

 M Berufsaufsicht und berufsrechtliche 

Sanktionen sowie

 M Grundzüge des anwaltlichen Haftungs-

rechts.

Nähere Vorgaben sollen durch die Sat-

zungsversammlung erfolgen, eine entspre-

chende Satzungskompetenz ist durch § 59a 

Abs. 2 Nr. 1 lit h BRAO eingeführt worden.

Von diesem Recht hat die Satzungs-

versammlung in ihrer Sitzung vom 

29./30.4.2022 Gebrauch gemacht und die 

Einführung einer neuen Vorschrift, des § 5a 

BORA, beschlossen. Danach sind folgende 

Kenntnisse nachzuweisen:

1. Organisation des Berufs als freier Beruf 

sowie der Rechtsanwaltskammern als 

Selbstverwaltungsorgane einschließlich 

der Berufsaufsicht und berufsrecht-

licher Sanktionen

2. Allgemeine Berufsp!icht und Grund-

p!ichten nach §§ 43, 43a BRAO, §§ 2 

bis 5a BORA

3. Überblick über die besonderen Berufs-

p!ichten nach den §§ 43b ". BRAO, §§ 

6 bis 33 BORA

4. Berufsrechtliche Bezüge zum anwaltli-

chen Haftungsrecht

Nach § 43f. Abs. 1 S. 1 BRAO soll die Ver-

p!ichtung nur bestehen, wenn eine Rechts-

anwältin oder ein Rechtsanwalt erstmalig 

nach dem 1.8.2022 zur Rechtsanwaltschaft 

zugelassen wurde. Hatte eine Rechtsanwäl-

tin zum Beispiel ihre Zulassung zurückge-

geben, ist sie bei einer erneuten Zulassung 

nicht verp!ichtet, eine Lehrveranstaltung zu 

absolvieren. Als frühere Zulassung gilt dabei 

auch eine solche als Syndikusrechtsanwältin 

oder als Syndikusrechtsanwalt; will also eine 

Syndikusrechtsanwältin oder ein Syndikus-

rechtsanwalt noch als Rechtsanwältin oder 

als Rechtsanwalt nach § 4 BRAO zugelassen 

werden, bedarf es ebenfalls keines beson-

deren Nachweises mehr.

 

Der Rechtsanwalt muss innerhalb des ers-

ten Jahres nach seiner erstmaligen Zulas-

sung zur Rechtsanwaltschaft an einer zehn-

stündigen Lehrveranstaltung (Präsenz oder 

online) über das rechtsanwaltliche Berufs-

recht teilnehmen. Nach § 43f Abs. 2 BRAO 

BERUFSRECHT
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REGELUNG BETRIFFT NUR NEU ZU-
GELASSENE RECHTSANWÄLTINNEN 
UND RECHTSANWÄLTE

ZEITPUNKT DER FORTBILDUNG 
UND AUSNAHME

GELTUNGSBEREICH

Mit kollegialen Grüßen

              
Tim Günther
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Jede Anwältin und jeder Anwalt kennt 
Situationen aus dem Kanzleialltag, in 
denen man sich mit kritischen Äuße-
rungen der Mandantschaft zur eigenen 
Arbeit auseinandersetzen darf und 
muss. Egal wie viel Einsatz und Herz-
blut in das jeweilige Mandat gesteckt 
wurde, es gibt immer Mandantinnen 
und Mandanten, die – mitunter auch zu 
Recht – an den Ergebnissen der anwalt-
lichen Arbeit etwas auszusetzen haben. 

Mit Kritik umzugehen ist – auch für Berufs-
erfahrene – nicht immer leicht. Ein kons-
truktiver und damit erfolgreicher Umgang 
mit Kritik der Mandantschaft lässt sich je-
doch (er-)lernen. 

Erfahren Sie im Folgenden durch fünf Er-
folgstipps, wie Sie Ihre Kritikfähigkeit trai-
nieren. Mit der Folge, dass Sie kritische 
Äußerungen anderer richtig einzuschätzen 
wissen, pauschale Kritik hinterfragen, für 
sich das „Körnchen Wahrheit“ #nden und 
so die Rückmeldungen Ihrer Mandantschaft 
für sich nutzen. 

Gehören Sie auch zu den Menschen, die 
kritische Äußerungen ihrer Mandantinnen 
und Mandanten (aber auch anderer Per-
sonen wie Ihrer Vorgesetzten oder eines 
Kollegen) nicht richtig einordnen (können) 
und darin schnell einen persönlichen Angri" 
vermuten? Fragen Sie sich regelmäßig, was 
Sie falsch gemacht haben, oder was Ihre 
Mandantin so verärgert hat?

Sicher lassen sich solche Momente nicht 
(immer) vermeiden. Schnell beginnt man 
als Anwältin oder Anwalt sich gegen den so 
empfundenen Angri" vorauseilend zu ver-
teidigen oder das eigene Handeln zu recht-
fertigen.

Dies führt meistens dazu, dass man im 
Einzelfall unsachlich oder gar besonders 
angri"slustig reagiert oder sich im Ton ver-
greift. Eine solche Reaktion führt nicht nur 
dazu, dass die jeweilige Kommunikation 
nicht den gewünschten Verlauf nimmt. Sie 
kostet zudem viel Energie, belastet regelmä-
ßig das Arbeitsklima und im schlimmsten Fall 
das jeweilige Mandat. Ein Grund mehr, an 
der eigenen „Kritikschwäche“ zu arbeiten. 

Ein angemessener Umgang mit Kritik ist ab-
solut notwendig, wenn Probleme im Man-
datsalltag konstruktiv gelöst werden, ein 
kommunikatives und belastbares Arbeits-
klima gegeben sein und das Mandat selbst 
vorangebracht werden sollen. Ein solches 
Vorgehen wirkt sich zudem auch positiv auf 
die Zufriedenheit aus, Ihre eigene und die 
Ihrer Mandantschaft. 

Kommunikation beginnt bekanntlich beim 
Empfänger bzw. bei der Empfängerin – 
demzufolge bei einer negativen Kritik bei 
Ihnen. Hören Sie daher genau hin und hö-
ren bewusst nur das, was diese Person sagt. 
Beginnen Sie nicht gleich damit, deren Aus-
sage zu bewerten oder gar etwas hineinzu-
interpretieren. 

VERTRAGEN SIE KRITIK? ALS ANWÄLTIN 
BZW. ANWALT MIT KRITISCHEN 
ÄUSSERUNGEN DER MANDANTSCHAFT 
ERFOLGREICH UMGEHEN

K ARRIERE
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DR. ANJA SCHÄFER

Rechtsanwältin Dr. Anja Schäfer unterstützt 
und berät als Business Coach und Mentorin 
Anwält:innen bei Fragen zur strategischen 
Ausrichtung, zur beru!ichen und persönli-
chen Neu- und Umorientierung, zur Kom-
munikation im Businessumfeld sowie zum 
Netzwerkauf- und -ausbau. Mehr Impulse 
zu diesen Themen teilt sie in ihrem Podcast, 
dem Kommunikationstango (anja-schaefer.
eu/ka!ee/). 

anja-schaefer.eu

WERDEN SIE SICH IHRER „KRITIK-
SCHWÄCHEN“ BEWUSST!

TIPP 1:

HÖREN SIE BEWUSST NUR DAS, 
WAS IHR GEGENÜBER SAGT

TIPP 2:

https://anja-schaefer.eu/kaffee/
https://anja-schaefer.eu/kaffee/
https://anja-schaefer.eu/kommunikationstango/
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Sache auseinanderzusetzen. Denn erst jetzt 
kennen Sie das Problem und können ent-
scheiden, ob Sie aktiv werden und etwas 
ändern (wollen). Sie werden schnell feststel-
len, dass eine konkrete Kritik in der Regel 
meist viel weniger bedrohlich als die Pau-
schalkritik ist. Freundlich nachzufragen lohnt 
sich!

Unterbleibt die Konkretisierung, bleiben Sie 
souverän und gelassen, was auch Ihre Kri-
tikerinnen und Kritiker bemerken werden. 
Diesen Tipp sollten Sie vor allem bei un-
fairer oder verletzender Pauschalkritik be-
herzigen, bei der Ihnen bspw. unterstellt 
wird, dass Sie als Berufsanfängerin von der 
Materie keine Ahnung haben. Agieren Sie in 
dem Fall professionell, holen Sie sich intern 
Unterstützung oder gehen Sie einfach zum 
nächsten Punkt über. 

Vielleicht hören Sie die ein oder andere Kri-
tik zu Ihrer Person oder Arbeit regelmäßig, 
mit der Sie scheinbar nicht wirklich etwas 
anfangen können. Wenn es Ihnen jedoch 
gelingt, die Rückmeldung Ihres Gegenübers 
als Spiegel Ihres Tuns oder Ihrer Kommuni-
kation zu nehmen, werden Sie häu#g genug 
feststellen, dass Sie selbst den ersten Stein 
für die Kritik gelegt haben. 

Hinterfragen Sie daher regelmäßig und be-
wusst Ihre eigene Kommunikation, Ihr Ver-
halten und Ihre Wirkung auf andere. Än-
dern Sie diese bei Bedarf, stellen Sie bspw. 
ein bestimmtes Verhalten im Einzelfall ein 
oder um. Dann werden auch Sie es schnell 
erleben, dass Sie deutlich weniger Kritik 
„provozieren“ und damit auch hören. Denn 
jede Kritik, die Sie proaktiv verhindern, be-
lastet und ärgert Sie nicht (mehr). 

Fokussieren Sie sich auf die sachliche Infor-
mation und damit auf das Körnchen Wahr-
heit, das in fast jeder Kritik liegt. Mit dieser 
Vorgehensweise gelingt es meistens leicht 
und schnell, bei kritischen Äußerungen 
sachlich zu bleiben. 

Wenn dies für Sie (noch) herausfordernd 
ist, dann trainieren Sie Ihre Kritikfähigkeit. 

Denn Kritik ist mitunter übel, aber in der 
Regel meist das kleinere Übel. Nicht kri-
tisiert zu werden ist weitaus schlimmer. 
Wenn Sie jedoch Kritik schnell persönlich 
nehmen, häu#g angri"slustig reagieren, sich 
oft dadurch verletzt fühlen, dann kann es 
passieren, dass Ihre Mandantinnen und Man-
danten ihre Kritik einstellen. Das wäre für 
Sie persönlich von Nachteil, denn in jeder 
Kritik steckt bekanntlich das bereits erwähn-
te Körnchen Wahrheit. Dies müssen Sie nur 
für sich entdecken und zu nutzen lernen. 

Ob Sie die Rückmeldung Ihrer Mandant-
schaft als Kritik einstufen oder als „bloßes“ 
Feedback zu Ihrer Arbeit verstehen, wichtig 
ist zum Schluss nur noch das: Jede Äuße-
rung dieser Art ist ein Vorschlag Ihres Ge-
genübers, Dinge anders zu sehen, zu ver-
stehen und zu handhaben. Sie entscheiden, 
ob Sie sich etwas aus der jeweiligen Äuße-
rung machen – und was. Diese Entschei-
dung sollten Sie sich nicht nehmen lassen. 
Ganz im Sinne: „Nur weil jeder lesen und 
schreiben kann, meint jede Person, ein Buch 
kritisieren zu dürfen.“

K ARRIERE
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Denn eine kritische Äußerung ist nur dann 
ein Vorwurf und damit so auch zu verste-
hen, wenn sie explizit als solcher formuliert 
wurde. Etwas hintenherum angedeutet 
oder indirekt angesprochen sollten Sie nicht 
automatisch als einen Vorwurf, sondern im 
Interesse eines konstruktiven Austausches 
grundsätzlich erst einmal als „bloße“ Aus-
sage verstehen. 

Sorgen Sie daher für Klarheit, bevor Sie 
– unter Umständen unbewusst und auto-
matisch – in die Rechtfertigung gehen oder 
sich persönlich angegri"en fühlen. Wenn 
Ihnen etwas unklar bleibt, fragen Sie nach. 
Klären Sie, was Ihr Gegenüber mit der be-
tre"enden Rückmeldung gemeint hat. Woll-
te er bzw. sie diese als Kritik oder eben nur 
als Aussage verstanden wissen? 

Pauschal formulierte Kritik begegnet einem 
in der Mandatsarbeit immer wieder, wenn 
Sie sich mit pauschalisierten und damit un-
konkreten Aussagen auseinandersetzen 
dürfen.

Als Anwältin oder Anwalt kommen Sie ganz 
einfach mit pauschaler Kritik zurecht, indem 
Sie ab sofort jede pauschalisierte Äußerung 
sofort gezielt hinterfragen und sich diese 
von der jeweiligen Person erklären lassen. 
Und am leichtesten und am einfachsten 
funktioniert das Ganze unter Wiederho-
lung der Worte Ihres Kritikers bzw. Ihrer 
Kritikerin, in der Art: „Was genau meinen 
Sie damit, ich bin für Sie immer nicht er-
reichbar?“

Erst wenn Ihr Mandant oder Ihre Mandan-
tin die jeweilige Kritik konkretisiert, lohnt es 
sich für Sie, sich mit der angesprochenen 

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Anja Schäfer

HINTERFRAGEN SIE PAUSCHALE 
KRITIK!

TIPP 3:

NEHMEN SIE IHREM GEGENÜBER 
DEN WIND AUS DEN SEGELN!

TIPP 4:

TRAINIEREN SIE IHRE KRITIK-
FÄHIGKEIT!

TIPP 5:
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DAS gängige Analyse-Tool für Web-
sites ist – nach wie vor – Google Ana-
lytics. Im Hinblick auf Datenschutz 
sind derartige Analyse-Tools allerdings 
nicht ganz unumstritten, auch und ge-
rade der Platzhirsch. Aber sollte man 
aufgrund genereller Datenschutzbe-
denken nun vollständig auf Analyse-
Tools für die eigene Kanzleiwebsite 
verzichten? Jein lautet die Antwort. 

Wer mit den Daten, die ein Analyse-Tool 
ausspuckt, ohnehin nicht „arbeitet“, sollte 
auf Google Analytics schlichtweg verzich-
ten – ganz im Sinne der Datensparsamkeit. 
Wer seine Website aber zu Marketingzwe-
cken analysieren will, kann durchaus über 
datenschutzfreundlichere Alternativen zu 
Google Analytics nachdenken – über Mato-
mo zum Beispiel. 

Wir haben dem Matomo-Experten Diet-
mar Fischer, der ein Buch zum Thema „Ma-
tomo Analytics“ verö"entlicht hat, einige 
Fragen zu dem Analyse-Tool gestellt. 

Herr Fischer, Sie haben Matomo Ana-
lytics (damals noch unter dem Namen 
PIWIK) 2009 entdeckt. Worauf ist Ihre 
Faszination für das Tool zurückzuführen?

Zuerst war es die generelle Faszination, die 
eigene Website durch ein Analyse-Tool bes-
ser kennenzulernen – es ist ja nun mal span-
nend zu sehen, woher die Besucherinnen 
und Besucher oder die Kundschaft eigent-
lich kommen. 

Daneben besitzt Matomo eine einfache 
und verständliche Ober!äche, die mich so-
fort überzeugt hat. 

Jede und jeder kann mit einem oder viel-
leicht zwei Blicken einen guten Eindruck 
vom Verhalten der Leute auf der Website 
bekommen. 

Natürlich kann Matomo noch sehr viel 
mehr, allerdings brauchen dies die meisten 
Nutzer und Nutzerinnen überhaupt nicht. 
Wichtige Dinge kann Matomo schnell be-
antworten, beispielsweise:

 M Wie kommen die Besucher und Be-
sucherinnen auf die Website: Über 
Facebook, Google oder Email? 

 M Welcher dieser Kanäle verkauft am 
besten? 

 M Wie viele Leute surfen mit einem 
iPhone?

 M Auf welcher Seite verlieren wir die 
Leute wieder?

 M Wie viele Besuche hat eine bestimmte 
Kategorie unserer Seite?

Warum ist Matomo gerade im Vergleich 
zu Google Analytics für Kanzleien – die ja 
oft in Sachen Datenschutzanforderungen 
eine hohe Sensibilität haben – eine ernst-

zunehmende Alternative?

KANZLEIWEBSITE-BESUCHE DATEN-
SCHUTZFREUNDLICH ANALYSIEREN 
MIT MATOMO

DATENSCHUTZ
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DIETMAR FISCHER

Dietmar Fischer studierte VWL und ist 
Gründer und Geschäftsführer der Agen-
tur Argo.berlin, die sich mit allen Themen 
rund um das Online-Marketing beschäftigt. 
Er unterrichtet u. a. an der Filmuniversität 
Babelsberg, der SRH Hochschule Berlin und 
der Universidad de La Habana.

argoberlin.de

        „Wer denkt, Matomo setzt sta-
tistisches Wissen oder mathematisches 
Verständnis voraus, der irrt.“

https://argoberlin.de
https://argoberlin.de


20 // FACHINFO-MAGAZIN

Bei der Datenerfassung durch Google gibt 
es gleich mehrere Probleme, die dazu ge-
führt haben, dass Google Analytics in 
Frankreich und Österreich schon verboten 
ist – in den anderen EU-Ländern laufen die 
Klagen noch.

Beispielsweise ist es problematisch, dass 
der EuGH den Privacy Shield gekippt hat 
und damit die Speicherung von Daten in 
den USA gerade keine Rechtsgrundlage hat. 
Ebenso ist die Erfassung von Daten mittels 
Cookies zu Werbezwecken problematisch 
– und Google ist eine riesige Werbema-
schine: Die Google Analytics-Daten dienen 
als Basis für die Aussteuerung von Google-
Werbung. Benutze ich Google Analytics auf 
meiner Seite, liefere ich diese Daten Google 
zu, mit allen Konsequenzen.

Matomo hingegen läuft entweder auf dem 
eigenen Server oder, wenn man sich für die 
Cloud-Lösung entscheidet, auf Servern in 
der EU. Damit sind die Daten erstmal si-
cher. Außerdem wird nie eine Auswertung 
von persönlichen Daten zu Werbezwecken 
vorgenommen, die Daten sind voll unter 
unserer Kontrolle.

Wenn wir über Sensibilität der Daten re-
den, dann gibt es noch einen weiteren, 
wichtigen Aspekt, der nicht so sehr mit den 
Datenschutzregelungen zu tun hat, aber mit 
der Möglichkeit von Google, Daten abzu-
greifen, die nicht in fremde Hände gehören. 

Heute bin ich an einer Kanzlei vorbeigefah-
ren, die Beratung für ALG-II-Empfänger an-
bietet. Surfe ich auf deren Seiten und dort 
ist Google Analytics installiert, kann Goo-
gle mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf 
schließen, dass ich aktuell Hartz IV beziehe. 
Dieses Wissen wird Google im Weiteren 
entsprechend vermarkten und das will man 

seinen Mandantinnen und Mandanten ei-
gentlich nicht zumuten – meldet man doch 
eigentlich direkt an Google: Herr X oder 
Frau Y bezieht ALG II.

Matomo läuft aktuell „nur“ auf 16,6 Pro-
zent der .de-Domains und ist damit auf 
Platz 2 hinter dem Platzhirsch Google. 
Was kann Matomo besser als Google 
Analytics?

Aktuell das wichtigste Argument ist sicher 
der Datenschutz.

Kommt für Deutschland auch ein Verbot 
von Google Analytics, wird sich der Anteil 
von Matomo sicher schlagartig erhöhen. 
Meine Empfehlung ist auf jeden Fall: Lassen 
Sie Matomo – wenn Sie Google Analytics 
weiter nutzen wollen – als Zweitsystem 
neben Ihrem Google Analytics laufen, dann 
stehen Sie im Fall der Fälle nicht nackt da!

Zusätzlich wird ein anderes Argument im 
Laufe der nächsten Monate immer wichti-
ger: Google Analytics 4.0 steht vor der Tür 
und bei der Version 4.0 handelt es sich um 
ein absolutes Pro#-Tool, mit dem der gele-
gentliche Analytics-User heillos überfordert 
ist. Analytics 4.0 hat nichts mehr mit dem 
aktuellen Analytics 3.0 gemeinsam – es gibt 
nicht einmal die Möglichkeit, die Daten von 
einem in das andere System zu überneh-
men! Viele, die in den nächsten Monaten 
beim Blick ins neue Google Analytics nur 
noch Bahnhof verstehen, werden sich dann 
über andere Systeme informieren, die man 
auch als Laie versteht. Das wird Matomos 
Anteil ebenfalls vergrößern.

DATENSCHUTZ
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          „Google Analytics hat in Sachen 
Datenschutz zu viele o"ene Flanken.“ 

https://www.legal-tech.de/die-auswirkungen-des-schrems-ii-urteils-in-der-praxis/
https://hubs.la/Q012rvKj0
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Matomo verfügt neben dem Tracking per 

Cookie auch über die Möglichkeit, mit 

Fingerprint zu tracken. Was ist das genau?

Jeder Computer, jedes Smartphone kann 

durch seine Marke, sein Betriebssystem, sei-

nen Browser, seine Plug-ins, seine Sprach-

einstellungen etc. ziemlich genau identi#ziert 

werden. Das ermöglicht es uns, wiederkeh-

rende Besucherinnen und Besucher als sol-

che zu erkennen oder aber Werbung auf an-

deren Websites als der eigenen auszuspielen. 

Dadurch kann das Tracking per Cookie also 

substituiert werden und sicher #nden auch 

die gleichen Regelungen zum Datenschutz 

Anwendung – wenn es zum Fingerprint Tra-

cking denn erstmal ein Urteil gibt. 

Bei Matomo spielt das Ausliefern von 

Werbung natürlich keine Rolle. Außerdem 

gibt es in Hinblick auf den Datenschutz 

ein wichtiges Feature: Der Fingerabdruck 

wird alle 24 Stunden gelöscht, sodass ein 

langfristiges Verfolgen von Nutzenden aus-

geschlossen ist. Ob das absolut DSGVO-

konform ist, ist nicht abschließend geklärt, 

allerdings ist klar: Man ist viel sicherer als 

bei Google Analytics, allein schon, da Ma-

tomo nicht zur Ausspielung von Werbung 

verwendet werden kann.

Die Analytics-Problematik ist sicher kein 

leichtgewichtiges Thema und deshalb biete 

ich Ihnen an: Wenn Sie als Leser oder Le-

serin Fragen zum Thema Matomo haben, 

schreiben Sie mich einfach an (argo.berlin/

kontakt/) ich helfe Ihnen gerne weiter.

Herr Fischer, vielen Dank für Ihre Zeit 

und Ihre Antworten!

DATENSCHUTZ
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Mit kollegialen Grüßen

Dietmar Fischer

Link zur Primärquelle

ein Exemplar von „Matomo Analytics“ und nutzen Sie das 
datenschutzfreundliche Analyse-Tool für Ihre Kanzleiwebsite 

Gewinnen Sie

Wie lautet der ehemalige Name 
des Analyse-Tools Matomo?
a) PIWIK
b) PIVOT
c) PICARD

Beantworten Sie folgende Frage:

Schicken Sie Ihre Antwort an 
info@#-verlag.de

G

Dietmar Fischer, Matomo Analytics: Das sichere Webanalyse-Tool anwenden und verstehen
Norderstedt 2022, ISBN 978-3-755723707, 228 Seiten (mit Abb.)
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